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Hiermit laden wir Sie herzlich ein zur 

Winterversammlung
am Donnerstag, 7. Februar 2019, 9:30 Uhr,

Gaststätte „Zur Erholung“, in Krumstedt, Dorfstraße 21.

Es referieren Frau Dr. Kristina Hein, Fachdienstleitung FD Veterinärwesen und
Verbraucherschutz des Kreises Dithmarschen über 

„Aktuelles aus dem Kreisveterinäramt“
 und Herr Nicolai Wree, Bauernverband Schleswig-Holstein, über 

„Tiergesundheit aus der Sicht des 
Berufsstandes“

Alle Mitglieder, Familienangehörige und Gäste unseres Verbandes sowie
Landfrauen und Landjugend sind herzlich eingeladen.

Thies Hadenfeldt
-Kreisvorsitzender-

Vorteile aus der Mitgliedschaft
im Bauernverband

Politik für Ihren Betrieb
Der Bauernverband setzt sich im Interesse seiner Mitglieder 
für möglichst günstige rechtliche und wirtschaftliche Rahmen-
bedingungen ein. Der Bauernverband Schleswig-Holstein hat 
durch diese Arbeit auch im Zusammenwirken mit dem Deut-
schen Bauernverband und den übrigen Landesbauernverbän-
den u. a. Folgendes erreicht:

•  Agrardiesel
Der Bauernverband hat sich, vor allem aus Gründen der euro-
päischen Wettbewerbsgleichheit, mit Nachdruck und Erfolg für 
die Beibehaltung der Steuererstattung beim Agrardiesel einge-
setzt. Auch die Streichung des Selbstbehalts von 350 Euro und 
der Obergrenze von 10.000 Litern konnte erreicht werden. 
Dadurch sparen die landwirtschaftlichen Betriebe im Durch-
schnitt 23,60 Euro je Hektar – und das Jahr für Jahr.

•  Maut
Die Mautpflicht auf Bundesstraßen konnte maßgeblich durch 
den Einsatz des Bauernverbandes für landwirtschaftliche Fahr-
zeuge bis 60 km/h verhindert werden. Dies gilt auch für Nach-
barschaftshilfe. Transportiert ein Landwirt für andere Landwir-
te im Lohn, gilt dies immerhin für Fahrzeuge bis 40 km/h. Das 
erspart Kosten von 15 bis 20 Cent je gefahrenen Kilometer.

•  Güterkraftverkehrsgesetz
Ebenso konnte der Bauernverband die Erlaubnispflicht nach 
dem Güterkraftverkehrsgesetz für landwirtschaftliche Trans-
porte verhindern. Dadurch wird ein ganz erheblicher Bürokra-
tie- und Kostenaufwand abgewendet. Dies erspart Prüfungs- 
und Genehmigungskosten von mehreren Tausend Euro, die 
zum Teil wiederkehrend angefallen wären.

Fortsetzung auf Seite 4
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VERLUSTE STOPPEN!

Marktstammdatenregister für EEG-Anlagen 
am 04. Dezember gestartet

Das sog. Marktstammdatenregister soll künftig die Daten der 
Anlagen des gesamten deutschen Strom- und Gasmarktes 
enthalten. Da die zukünftige Energieversorgung aus zahlrei-
chen kleinen Anlagen bestehen wird oder tlw. schon heute 
besteht, will man für Steuerung und Ausbau des Netzes alle 
diese Anlagen, von der kleinsten Photovoltaikanlage bis hin 
zum großen Kraftwerk, erfassen. 

Das Marktstammdatenregister sollte als Internetportal ur-
sprünglich schon zum 01. Juli 2017 in Betrieb gehen. Die 
Programmierung hat sich jedoch deutlich verzögert, so dass 
das Portal nun zum 04. Dezember 2018 startet. Allerdings 
gilt ab 01. Juli 2017 schon eine Registrierungspflicht zum 
Marktstammdatenregister für Neuanlagen, die ab dem 01. 
Juli 2017 in Betrieb gegangen sind, innerhalb eines Monats 
über andere Meldewege. 

Die Registrierung im Marktstammdatenregister gilt jedoch 
nicht nur für Neuanlagen sondern auch für alle Altanlagen, 
die schon vor dem 01. Juli 2017 in Betrieb genommen wur-
den! Dies betrifft beispielsweise alle Biogas- oder Photovol-
taikanlagen auf landwirtschaftlichen Betrieben. Wichtig ist, 
dass sich der Betreiber mit der jeweiligen Anlage nach dem 
Start des Webportals am 04. Dezember auch dann im Markt-

stammdatenregister-Webportal registrieren muss, wenn die 
Anlage schon früher in einem anderen Register der Bundes-
netzagentur eingetragen wurde oder er seine Neuanlage über 
andere Meldewege schon zum Marktstammdatenregister ge-
meldet hatte.

Das heißt, alle Betreiber von EEG- oder KWK-Anlagen müs-
sen in dem Zeitraum vom 04. Dezember 2018 bis spätestens 
30. Juni 2019 ihre Eintragungen vornehmen bzw. prüfen und 
erforderlichenfalls korrigieren und ergänzen. Erfolgt dies bis 
zum 30. Juni 2019 nicht für die bestehenden EEG- oder KWK-
Anlagen, werden ab dem Termin die Ansprüche aus Zahlun-
gen nach dem EEG oder KWKG nicht mehr geleistet, bis eine 
vollständige Registrierung erfolgt ist. Da es schon bereits in 
der Vergangenheit Ärger mit den Zahlungen nach dem EEG 
gegeben hat, wenn entsprechende Registrierungen nicht bei 
der Bundesnetzagentur erfolgt waren, möchten wir auf die 
Frist bis 30. Juni 2019 für alle Anlagen nochmals ausdrücklich 
hinweisen. Aber Achtung, wer eine neue Anlage in Betrieb 
nimmt oder seine Anlage ändert, für den gilt die Registrie-
rungsfrist von einem Monat ab Inbetriebnahme oder Ertei-
lung der Genehmigung, das heißt Neuanlagen sind sofort zu 
registrieren.

Hamburger Straße 69
25746 Heide
Tel. 0481- 850 700

Fax 850 70 25 · witte@pingel-druck.de · www.pingel-witte-druck.de

✔ Satz & Layout

✔ Briefbögen

✔ Rechnungen

✔ Chroniken

✔ Bücher

✔ Broschüren

✔ Flyer

✔ Eintrittskarten

✔ Vereinshefte

✔ Abi-Zeitung

✔ Visitenkarten

       Die Spezialisten für

Drucksachen & Layout

Treckerreifenhandel Joachim Kriegshammer

Tel.: 04881 - 937 567   Fax: 74 52   Mail: jk258@web.de



3

Albersdorf | Süderstr. 41 | 04835 908-0
Diekhusen-Fahrstedt | Norderstr. 1a | 04851 4144
www.busch-poggensee.de BUSCH-POGGENSEE

L A N D T E C H N I K  S E I T  1 9 0 9
GmbH

Mit PÖTTINGER
exakt und e�zient arbeiten!

Gewässer schützen – Geld sparen:
Lösungen für eine verbesserte Düngung

Die Allianz für den Gewässerschutz lädt herzlich ein zu Vortragsveranstaltungen:

am Freitag, 25. Januar 2019 im Drelsdörper Krog, Drelsdorf

am Donnerstag, 7. Februar 2019 in Gothmann’s Hotel, Breitenfelde

am Montag, 11. Februar 2019 im Hotel & Restaurant Schlüter, Wankendorf

am Dienstag, 12. Februar 2019 im Schimmelreiter, Silberstedt

am Donnerstag, 14. Februar 2019 in der Margarethen-Mühle, Hamweddel

Alle Veranstaltungen beginnen um 9:30 Uhr.

Tagesordnung:

1. Begrüßung (Bauernverband Schleswig-Holstein)

2. Maßnahmen zur Steigerung der Nährstoffeffizienz –
Erfahrungen aus Beratung und Praxis (Gewässerschutzberatung)

3. Optimierung der P-Düngeempfehlung in Schleswig Holstein 
(Henning Schuch, Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein)

4. Fortführung der Gewässerrandstreifen-Kampagne in Schleswig-Holstein 
(Dr. Michael Trepel, Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft,
Umwelt,Natur und Digitalisierung)

Im Hinblick auf den Mittagsimbiss bitten wir um Anmeldung in Ihrer Kreisgeschäftsstelle.

Hintergrund: Um negative Auswirkungen der 
landwirtschaftlichen Bewirtschaftung auf Boden, Luft und 
Wasser weitgehend zu vermeiden, haben Bund und Länder 
mit der Düngegesetzgebung eine Reihe von rechtlichen 
Grundlagen geschaffen. Die Regelungen zielen auf eine 
gesteigerte Nährstoffeffizienz landwirtschaftlicher Systeme 
ab. Neben einer erhöhten Stickstoffausnutzung wird 
zukünftig das Hauptaugenmerk auf den gezielten Einsatz von 
Phosphor gelenkt. Im Rahmen der Veranstaltung möchten 
wir Lösungen zum optimierten Nährstoffmanagement 
auf den Betrieben anbieten und diese diskutieren. In der 
Allianz für den Gewässerschutz setzen sich neben dem 
Bauernverband Schleswig-Holstein e.V. und dem Ministerium 
für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und 

Digitalisierung auch der Landesverband der Wasser- und 
Bodenverbände sowie die Landesgruppe Norddeutschland 
des BDEW gemeinsam für den Gewässerschutz ein.

Hinweis: Einen Überblick über die Beratungsgebiete 
können Sie sich auf der links stehenden Karte 
verschaffen!
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 »»» schillhorn-energie.de

Österstraße 13 25704 Meldorf Tel. 0 48 32 / 70 71

Diesel für 2019  
Wir beraten Sie gern!

...Ihr Energiespezialist aus der Region

»

Vorteile aus der Mitgliedschaft
im Bauernverband

Fortsetzung von Seite 1
•  Direktzahlungen
Die Einkommenswirkung der EU-Direktzahlungen ist nach 
wie vor beachtlich. Sie machen zwischen 30 bis 50 % und in 
schwierigen Jahren bis zu 70 % der betrieblichen Einkommen 
aus. Der Deutsche Bauernverband hat sich auch im Zusam-
menwirken mit dem europäischen Bauern- und Genossen-
schaftsverband COPA-COGECA erfolgreich für den Erhalt der 
Direktzahlungen eingesetzt und hat geplante Kürzungen von 
bis zu 30 % abwenden können. Zudem konnte das Greening 
deutlich praxisgerechter gestaltet werden. Bei Verwirklichung 
der ursprünglichen Kürzungspläne wären die Direktzahlungen 
heute um fast 100 Euro je Hektar geringer.

•  Straßenausbaubeiträge
Gerade landwirtschaftliche Betriebe können durch Beiträge für 
Straßenausbau schnell mit einigen 10.000 Euro belastet wer-
den. Der Bauernverband hat auch im  Zusammenwirken mit 
einer Bürgerinitiative erreicht, dass Gemeinden in Schleswig-
Holstein nun keine Ausbaubeiträge mehr erheben müssen.

•  Landesmindestlohn
Der Mindestlohn nach diesem Gesetz lag höher als der 
 bundeseinheitliche Mindestlohn und galt für alle Betriebe mit 
Förderung aus der 2. Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik  
(z. B. Agrarumweltmaßnahmen, Ökolandbau). Der Bauernver-
band hat gegenüber der Landesregierung die Nachteile und 
seine Ablehnung der Regelung deutlich gemacht. Zum 1. Ja-
nuar 2019 wird der Landesmindestlohn nun abgeschafft.

•  70-Tage-Regelung Sozialversicherungsfreiheit
Die Möglichkeit, Arbeitskräfte und insbesondere Saison-AK 
bis zu 70 Tage sozialversicherungsfrei zu beschäftigen, galt 
nur befristet. Gegen die Verlängerung gab es erheblichen po-
litischen Widerstand. Der Bauernverband hat nicht nachge-
lassen und immer wieder deutlich gemacht, wie wichtig diese 
Regelung für die Saisonbeschäftigung ist und konnte die Ver-
längerung erreichen.

•  Trinkwasseruntersuchung
Die Pflicht, Trinkwasser untersuchen zu lassen, belastet gerade 
landwirtschaftliche Betriebe mit Eigenbrunnen. Der Bauern-
verband konnte eine zum Teil deutliche Verlängerung der Un-
tersuchungsintervalle erreichen, was mehrere Hundert Euro 
je ersparter Untersuchung ausmacht.

•  Kraftfahrzeugsteuer
Der Bauernverband hat sich mit Erfolg dafür eingesetzt, dass 
auch selbstfahrende Futtermischwagen bis 25 km/h von der 
Zulassungspflicht und von der KFZ-Steuer befreit bleiben, was 
einige Hundert Euro je Fahrzeug und Jahr ausmacht.

•  Aktuelle Themen
Der Bauernverband setzt sich im Interesse seiner Mitglieder 
laufend für Verbesserungen im Großen und im Kleinen ein. 
Aktuelle Themen sind die erneute Reform der Europäischen 
Agrarpolitik, Tierschutzrecht (Ferkelkastration, Kastenstand-
haltung), das Steuer- und Abgabenrecht (Gewinnglättung 
und Gewinnrücklage, Verteidigung der landwirtschaftsspe-
zifischen Sonderregelungen, Klage gegen Gebühren, Wirt-
schaftsdüngermeldung), Bau- und Immissionsschutzrecht (Ge-
wächshäuser und Folientunnel verfahrensfrei stellen, Muster-
regelung Hühnermobile, Güllebehälterbau im Außenbereich, 
TA Luft) und unser Einsatz für ein effektives Bestandsmanage-
ment bei Wolf und Gänsen.

•  Berufsständische Arbeit – Bestimmen Sie mit!
Der Bauernverband wird ehrenamtlich – also von Ihren Be-
rufskollegen – geführt. Alle fünf Jahre wählen alle Mitglieder, 
beginnend auf der Ortsebene, die Gremien des Verbandes bis 
hinauf zum Landeshauptausschuss, der dann den Landesvor-
stand wählt. Sie können sich aktiv mit Ihrem Stimmrecht ein-
bringen, sich aber auch selbst für ein Ehrenamt zur Verfügung 
stellen. In jedem Fall können Sie die berufsständische Arbeit 
aktiv mitgestalten. Während der laufenden Wahlperiode kön-
nen Sie sich mit Ihren Vorstellungen und Anliegen jederzeit 
an Ihre ehrenamtlichen Vertreter und Vertreterinnen auf Orts-, 
Bezirks-, Kreis- und Landesebene wenden und so die Positio-
nen und Aktivitäten des Verbandes mitbestimmen und mitge-
stalten. Der Bauernverband Schleswig-Holstein, das sind alle 
Mitglieder! Das Ehrenamt und die hauptamtlichen Mitarbeiter 
vertreten dann die gemeinsam gefundenen Positionen gegen-
über Politik und in der Gesellschaft.

•  Kompetente und günstige Beratung 
Der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin des Kreis-
bauernverbandes ist Ihr Berater und  Ansprechpartner in al-
len Betriebs- und Lebenslagen. Unsere Geschäftsführer sind 
Landwirte mit Universitäts- oder Fachhochschulabschluss und 
haben im Verband eine vertiefende rechtliche Ausbildung er-
halten. Dadurch kennen sie nicht nur die landwirtschaftliche 
Praxis, sondern gehören für alle Fragen rund um Ihren Betrieb 
zu den Wenigen, die den Gesamtüberblick über die dabei in-
einandergreifenden Rechtsbereiche haben. Zudem steht dem 
Geschäftsführer – und damit Ihnen – der Rat der Fachrefe-
renten und Volljuristen aus der Hauptgeschäftsstelle in Rends-
burg zur Verfügung. Dies garantiert eine fachlich versierte, 
kompetente und zuverlässige Beratung für Ihre Anliegen.
Als berufsständische Vereinigung ist der Bauernverband 
Schleswig-Holstein berechtigt, seine Mitglieder in Rechts- und 
Sozialfragen zu beraten. Die dafür zu leistende Kostenerstat-
tung ist, verglichen mit den anwaltlichen Gebühren, über-
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schaubar und günstig und wird erst ab einer Bagatellgrenze 
fällig. Die Beratung kann für alle Fragen im Zusammenhang 
mit dem landwirtschaftlichen Betrieb beansprucht werden 
und bezieht sich u. a. auf folgende Bereiche und Beratungs-
gegenstände:

–   Vertragsrecht (z. B. Pachtverträge, Kaufverträge,  
     Bauverträge, Arbeitsverträge)
–   EU-Prämienrecht (Antragstellung, Beratung bei 
     Verstößen, HofPlaner, HOFCheck, Fristenkalender)
–   Erbrecht (Testament, Überlassungsvertrag)
–   Steuerrecht
–   Beitrags- und Abgabenrecht (Anschlussbeiträge,   
     Ausbaubeiträge, Gebührenbescheide aller Art)
–   Erneuerbare Energien (WKA-Verträge, Vergütungsfragen) 
–   Sozialrecht (Rentenanträge, Betriebs- und Haus
     haltshilfe, Krankenversicherung, Unfallversicherung)
–   Arbeitsrecht
–   Öffentliches Baurecht (Baugenehmigung, Bauplanungs-
     recht, Immissionsschutzrecht, Abwehr heranrückender 
     Wohnbebauung)
–   Landwirtschaftliches Fachrecht (Düngung, Ermittlung       
     Düngebedarf und Düngebilanz, Pflanzenschutzmittel, 
      Erosionsschutz, Dauergrünland)
–   Naturschutzrecht (Knickpflege, Biotop- und Artenschutz, 
     Gebietsausweisungen)
–   Wasserrecht (WSG-Ausgleich, Gewässerunterhaltung, 
     Durchleitungsrechte)
–   Entschädigungsrecht (Straßenbau, Leitungsentschädi-
     gungen)
–   Schadensersatzrecht
–   Versicherungs- und Finanzberatung (betriebliche  und  
     private Versicherungen, gesetzliche Versorgung, staatliche 
     Fördergelder, private Altersvorsorge, Geldanlagen und  
     Kredite, Vermögensbildung, Schadensfall)

•  Attraktive Sachleistungen

Mitglieder des Bauernverbandes können diverse Vorteile beim 
Bezug von Waren und Dienstleistungen in Anspruch nehmen:

–   Bauernstrom und Gas    
     Deutliche Vorteile beim Bezug von E.ON®-Strom und Gas 
     für betrieblichen und häuslichen Verbrauch

–   Auto-Rabatte:  
     Zweistellige Prozentrabatte bis zu 42 % Rabatt für folgen-
     de Fabrikate: Citroën, Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Abarth, 
     Jeep, Ford, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes-Benz,
     Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Ssang
     Yong, Subaru, Suzuki, Toyota, VW

–   Berufskleidung 
     4 % Rabatt bei engelbert strauss®

–   Hochdruckreiniger 
     Attraktive Angebote und Rabatte für KÄRCHER®- 
     Hochdruckreiniger

–   Krankenversicherung für Saisonarbeitskräfte 
     Äußerst günstige Krankenversicherung für Saison-AK 
     über die HanseMerkur®

–   Quads 
     Auf Arctic Cat® All Terrain Vehicles (ATVs erhalten  
     Mitglieder 10 % Rabatt.

–   Autoservice und -reparaturen 
     Mitglieder erhalten aufgrund des Mitgliedsnachweises 
     eine Firmenkundenkarte bei A.T.U.® und dadurch Nach-
     lässe bis zu 25 %.

–   Mobile Stromerzeugung 
     15 % auf mobile Stromgeneratoren von POLYMA®
–   Betriebsstoffe 
     Mitglieder erhalten beim Bezug von Diesel, Schmier-
     stoffen und Mineralöl einen Verbandsrabatt bei der
     Wilhelm  HOYER KG.

–   Fachinformationen
     Mitgliedern stehen exklusiv regelmäßige Fachinformatio-
     nen per Fax oder E-Mail zur Verfügung und zwar wöchent-
     lich aus den Bereichen Geflügel, Milch, Schwein und 
     Ackerbau und monatlich aus den Bereichen Ökolandbau 
     und  Energie. Ihr Kreisbauernverband informiert Sie
     zusätzlich über aktuelle Rechtsänderungen und regionale 
     Termine.

–   Veranstaltungen 
     Mitglieder erhalten Einladungen für Veranstaltungen zu  
     aktuellen Themen oder Fachvorträgen.

–   Gemeinschaft 
     Die Kreisbauernverbände fördern und organisieren den 
     Austausch unter Berufskollegen und bieten thematische 
     Reisen für Mitglieder an.

–   HofPlaner  
     Der HofPlaner als mobile App und als PC-Anwendung
     erinnert Sie betriebsspezifisch an Dokumentationspflich-
     ten, Fristen und Termine und bietet Hilfen zur Erledigung 
     an – für Mitglieder zu deutlich vorteilhaften Bedingungen.

–   HOFCheck  
     Mitglieder erhalten Unterstützung zum Aufbau des  
      Eigenkontrollsystems für den Betrieb hinsichtlich Fachrecht, 
     Cross Compliance und Greening durch  betriebsindividuelle 
     Checklisten, wobei anhand der Checkliste auch eine per-
     sönliche Beratung vor Ort auf Ihrem Betrieb möglich ist.

Bauernverband Schleswig- Holstein e.V. 
Im Agrarzentrum „Grüner Kamp“

Grüner Kamp 19-21 -24768 Rendsburg
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Jörg Thomssen
Versicherungsfachmann 
Landw. Spezialist

Thomssen - Ihr Versicherungsmakler 
Esmarchstraße 30   25746 Heide 
Telefon (04 81) 7 89 09 18
Telefax (04 81) 7 89 08 47
joerg.thomssen@hartho.de

fair   kompetent   unabhängig   preiswert   ganz in der Nähe

Zu Jah res beg inn  f l a t te rn  auch  Ihnen 
Ve rs iche rungsrechnungen ins  Haus !

S ind  S ie  auch  de r  Me inung ,  d ie  s ind
v ie l  z u  hoch?  Wo l l en  S ie  d as  ände rn?

Lassen  S ie  Ih re  Ve rs iche rungs- 
p r äm ien  und  den  Ve rs iche rungsschu tz 
von  e inem Spez i a l i s ten  ü be r p r ü f en !

W i r  s ind  de r  Pa r tne r  se i t  ü b e r 
4 0  J ah ren  in  l andw i r ts chaf t l i ch en
Vers iche rungskonzep ten .

Gegen eine Pauschale* überprüfen wir Ihren 
derzeitigen Versicherungsschutz, sortieren Ihre 
Unterlagen und erstellen ein auf Ihren Hof 
zugeschnittenes Versicherungskonzept.

Sie sparen und erhalten optimalen
Versicherungsschutz!
*wird bei Beauftragung verrechnet!

Jetzt Schäden gegen Wolfbiss versicherbar!
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Strategie 2030 für die Milchbranche:
DBV benennt Eckpunkte

Ziel ist die Sicherung von Wertschöpfung in der Milcherzeugung
(DBV) Die deutsche Milchwirtschaft diskutiert derzeit intensiv 
über eine gemeinsame Sektorstrategie 2030. Der Vizepräsi-
dent des Deutschen Bauernverbandes (DBV), Karsten Schmal, 
hierzu: „Der DBV begrüßt diese Initiative ausdrücklich. Die 
Milcherzeuger haben den Handlungsbedarf schon mehrfach 
deutlich gemacht. Die Erarbeitung einer gemeinsamen Strate-
gie bringt uns aber nur dann weiter, wenn alle Beteiligten auch 
tatsächlich Veränderungen umsetzen und bereit sind, mehr zu 
tun, als bekannte Positionen zu wiederholen.“ Der DBV-Ver-
bandsrat hat nun Eckpunkte und Aktionsfelder benannt, die 
aus Sicht der Milcherzeuger bei einer Sektorstrategie 2030 zu 

berücksichtigen sind.„Uns geht es darum, die Wettbewerbsfä-
higkeit und Wertschöpfung der deutschen Milcherzeugung zu 
stärken, die wachsenden Produktionsrisiken zu meistern und 
die Akzeptanz einer modernen Milchproduktion zu sichern“, 
so Schmal weiter. „Eine Strategie 2030 muss sich zum Beispiel 
auch des Themas Molkereistruktur annehmen. Auch die Dis-
kussionen über Potenziale von anerkannten Branchenverbän-
den müssen wir konstruktiv und ergebnisoffen angehen.“

Das Verhandlungsmandat in Lang- und Kurzfassung online un-
ter www.bauernverband.de/strategie-2030-fuer-milchbranche 

EU reduziert Bestand an
Magermilchpulver weiter

In der Vergangenheit konnte die EU im Rahmen der Interven-
tion eingelagertes Magermilchpulver stets gewinnbringend in 
den Markt abgeben. Dies ist bisher nicht der Fall. Auch bei 
der zuletzt durchgeführten Ausschreibungsrunde am 13. De-
zember 2018 haben die EU-Mitgliedstaaten auf Vorschlag der 
EU-Kommission beschlossen, das Magermilchpulver aus den 
öffentlichen Lagerbeständen zu einem Preis anzubieten, der 
unterhalb des Interventionspreises liegt. Zu einem Mindest-
preis von 1.451,- EUR/Tonne konnten 60.537 Tonnen Mager-
milchpulver zum Verkauf freigegeben werden. 

Verbleibender Lagerbestand in der EU 
Der Bestand an Magermilchpulver in den öffentlichen Lägern 
hat sich mit diesem Verkauf von ursprünglich 379.693 Tonnen 
auf 102.590 Tonnen reduziert. Die Interventionsläger in Mit-
teleuropa sind geräumt. Größere Mengen lagern nur noch in 
Westeuropa (Frankreich, Irland, Großbritannien) und im Balti-
kum. Diese Bestände weisen jedoch ganz überwiegend ein Al-

ter von bis zu drei Jahren auf und haben dementsprechend für 
die Lebensmittelindustrie nicht den gleichen Wert, wie frisch 
erzeugte Ware.

Aus Sicht des DBV hat sich die grundsätzliche Funktionswei-
se der Öffentlichen Intervention bewährt. Die EU-Kommission 
kann bei der Ein- und Auslagerung flexibel genug agieren, um 
der jeweiligen Marktsituation gerecht zu werden und gleich-
zeitig den finanziellen Aufwand im angemessenen Rahmen 

halten.
Nicolai Wree

Bauernverband Schleswig-Holstein 

Inserieren auch Sie im
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Neuer Biotoptyp „arten- und
strukturreiches Dauergrünland“

Mit Inkrafttreten des Landesnaturschutzgesetzes vom 
24.06.2016 wurde das arten- und strukturreiche Dauergrün-
land als neues gesetzlich geschütztes Biotop aufgenommen.

In den Jahren 2014 bis 2016 wurde bzw. 2017 bis 2019 wird 
insbesondere das arten- und strukturreiche Dauergrünland auf 
privaten Flächen kartiert.

Nach Ansicht des MELUND gehört der größte Teil der betrof-
fenen Flächen heute schon dem Naturschutz und nur noch 
wenige dieser Flächen befinden sich in Privatbesitz.

Ungeklärt war bislang die Frage der Benachrichtigung der be-
troffenen Flächeneigentümer. Eine Veröffentlichung der Bioto-
pe ist über eine flächenscharfe Ansicht unter www.schleswig-
holstein.de/biotope erfolgt.

Eine Rechtssicherheit aus dieser Karte ergibt sich jedoch nicht, 
da die Kartierung noch nicht vollständig abgeschlossen ist 
(jährlich werden ca. 20 % der Prüffläche nachkartiert) und die 
Daten nur zu einem Zeitpunkt im Jahr innerhalb der Karte ak-
tualisiert werden.

Flächen, auf denen die entsprechenden Kennarten vorzufin-
den sind, gelten somit als Biotop, egal, ob sie kartiert wurden 
oder nicht. Bei den unter www.schleswig-holstein.de/biotope 
veröffentlichten arten- und strukturreichen Dauergrünland-
flächen wird nicht unterschieden, welcher Bewirtschaftungs-
form die Flächen unterliegen, ob es sich z.B. um intensive oder 
extensive Grünlandnutzung oder ob es sich um Flächen des 
Vertragsnaturschutzes handelt. Die Unterscheidung ist aber 
wichtig. Auf Flächen, mit denen der Landwirt am Vertragsna-
turschutz oder einem öffentlichen Programm zur Bewirtschaf-
tungsbeschränkung teilgenommen hat, darf nach Auslaufen 
des Vertrages bzw. der Teilnahme eine zulässige landwirt-
schaftliche Nutzung wieder uneingeschränkt aufgenommen 
werden (siehe § 30 Abs. 5 BNatSchG, § 21 Abs. 6 LNatSchG). 
Dabei sind allerdings folgende Einschränkungen zu beachten:

Die Wiederaufnahme der bisherigen Nutzung
– darf nur innerhalb von 10 Jahren nach Beendigung der ver-
traglichen Vereinbarung bzw. der Teilnahme an dem betref-
fenden Programm erfolgen und

– sie darf nicht zur Beeinträchtigung eines Biotops führen, 
das entweder schon vor dem Vertrag/der Programmteilnahme 
vorhanden war oder das nach dem Inhalt des Vertrags/Pro-
gramms auf der Fläche entwickelt werden sollte (s. § 21 Abs. 
6 S. 3 LNatSchG)

Das MELUND bietet derzeit ein Vertragsnaturschutzprogramm 
„Wertgrünland“ für arten- und strukturreiche Dauergrün-
landflächen, die sich noch nicht im Vertragsnaturschutz be-
finden und außerhalb solcher Programme entstanden sind. In 
anderen Konstellationen können die Programme fortgeführt 
werden. Abschließend gilt festzuhalten, dass für den neuen 
Biotoptyp „arten- und strukturreiches Dauergrünland“ oft-
mals schon wenige entsprechende Kennarten auf der Fläche 
ausreichen, um zu dem Schutzstatus zu führen.

Aus unserer Sicht ist die Schaffung des neuen Biotoptyps „ar-
ten- und strukturreiches Dauergrünland“ kontraproduktiv, da 
Berufskollegen, die teilweise sehr extensiv gewirtschaftet ha-
ben, sich quasi bestraft und gegebenenfalls gezwungen se-
hen, auf ihren übrigen Flächen intensiver zu wirtschaften, um 
den neuen Biotoptyp und die daraus folgenden Bewirtschaf-
tungseinschränkungen gar nicht erst entstehen zu lassen.

Neues
Verpackungsgesetz

(DBV) Zum 01.01.2019 gilt ein neues Verpackungsgesetz 
(VerpackG) mit dem die bislang geltende Verpackungsver-
ordnung ersetzt werden wird. Besonders Direktvermarkter 
sollten prüfen, inwieweit sich Änderungen ergeben. Die 
Nichteinhaltungen der Vorschriften des VerpackG kann als 
Ordnungswidrigkeit mit erheblichen Bußgeldern geahndet 
werden. Aufgrund der Öffentlichkeit des Registers kann ein 
Verstoß zukünftig stärker als bisher zu einer Auslistung bei 
den Wiederverkäufern sowie zu wettbewerbsrechtlichen 
Abmahnungen durch Konkurrenten – z.B. weil system-
pflichtige Verpackungen nicht lizenziert wurden – führen. 
Die wichtigsten Informationen zum neuen Verpackungsge-
setz sind in einem Vermerk zusammengefasst, der im Mit-
gliederbereich des BVSH abrufbar ist:

https://www.bauern.sh/themen/rechtsfragen.html.

Inserieren auch Sie im
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Neues Düngerecht zeigt deutliche
Auswirkungen auf Betriebe und Strukturen

Bauernverband: Effekte werden sich noch verstärken
Die im Juni 2017 in Kraft getretene neue Düngeverordnung 
wird von den landwirtschaftlichen Betrieben mit großen An-
strengungen umgesetzt. „Bereits nach dem ersten Dünge-
jahr sind erhebliche Veränderungen in der Tierhaltung, in den 
Betriebsstrukturen und beim Düngeeinsatz festzustellen“, so 
der Präsident des Deutschen Bauernverbandes (DBV), Joa-
chim Rukwied. „Dazu zählen eine deutliche Reduktion des 
Einsatzes von stickstoffhaltigen Handelsdüngern und Klär-
schlamm, ein überproportionaler Rückgang der Bestände 
von Rindern und Schweinen und erhöhte Investitionen in 
neue Ausbringungstechnik.“

Die Düngeverordnung sei zwar nicht der alleinige Treiber 
dieser Entwicklungen, dennoch verstärke sie den langfristig 
leicht rückläufigen Trend in der Tierhaltung. Viele Indikatoren 
zeigten außerdem, dass sich diese Effekte in den kommen-
den Monaten und Jahren noch weiter verstärken werden. 
„Eine fundierte Bewertung der Wirkung des neuen Dün-
gerechts erfordert die Sammlung von Erfahrungen mit der 
Umsetzung und verbietet gesetzgeberische Schnellschüsse. 
Auch die EU-Kommission muss mit Blick auf das EuGH-Urteil 
akzeptieren, dass die angestrebte Wirkung des neuen Dün-
gerechts in der Landwirtschaft und für den Gewässerschutz 
nicht schon nach wenigen Monaten abschließend beurteilt 
werden kann“, betont der DBV-Präsident vor dem Hinter-
grund neuer Forderungen der EU-Kommission zur erneuten 
Änderung der Düngeverordnung.

Folgende Daten belegen die Auswirkungen des neuen Dün-
gerechts:

•   In den Jahren 2017 und 2018 wurden die Schweinebe-
stände in Deutschland um rund 1,14 Mio. Tiere und damit 
um mehr als 4% reduziert. 

•   Die Bestände an Rindern sanken im gleichen Zeitraum um 
rund 330.000 Tiere und damit ebenfalls um 3 %. Damit re-
duziert sich entsprechend auch der Wirtschaftsdüngeranfall 

in den Betrieben. 

•   Dieser überproportional hohe Rückgang der Tierbestän-
de liegt deutlich über dem Durchschnitt der Vorjahre und ist 
maßgeblich auf die Düngeverordnung zurückzuführen. Es ist 
absehbar, dass sich der Trend zumindest im Schweinesektor 
weiter fortsetzt. Die Novemberzählung 2018 weist bei Jung-
schweinen (unter 50 kg) einen überdurchschnittlich starken 
Rückgang von 5,1% aus. 

•   Die deutlichste Veränderung ist beim Absatz von Dün-
gemitteln sichtbar. Im Wirtschaftsjahr 2017/2018 ging 
der Inlandsabsatz von Stickstoffdünger um rund 10% auf 
162.188 t Stickstoff zurück. Gegenüber dem Wirtschaftsjahr 
2014/2015 - vor der Verabschiedung der Düngeverordnung 
- beträgt der Rückgang sogar 18 % und damit 362.142 t 
Stickstoff. Überdurchschnittlich stark zurückgegangen ist 
der Einsatz von mineralischen Stickstoffdünger in Nieder-
sachsen, und zwar im Wirtschaftsjahr 2017/2018 gegenüber 
2016/2017 um 44.726 t Stickstoff und damit um 15%. 

•   Die Verwertung von Klärschlämmen in der Landwirtschaft 
wurde im Jahr 2017 gegenüber dem Jahr 2016 um rund 27 % 
zurückgefahren. 

•   Die Bestandsentwicklung spiegelt sich auch mit Zeit-
verzögerung beim Futtermittelabsatz. Die Herstellung von 
Schweinefutter ging im ersten Quartal des Wirtschaftsjahres 
2018/2019 um 3 % zurück. Dies ist insofern bemerkenswert, 
als dass die dürrebedingten Ernteausfälle auch die Direkt-
verfütterung von Getreide haben schrumpfen lassen. Dies 
scheint anders als bisher nicht mit einem höheren Zukauf von 
Futtermitteln durch die Betriebe kompensiert worden zu sein. 

•   Schließlich verzeichnet die Landtechnikbranche im Wirt-
schaftsjahr 2017/2018 einen Umsatzzuwachs bei Gülle- und 
Gülleausbringungstechnik in der Größenordnung von 20 
Prozent. 

Netzbetreibermeldung
bis 28. Februar

Alle für das Jahr 2018 relevanten Informationen für die 
Stromeinspeisung aus Erneuerbaren Energien müssen bis 
spätestens 28.02.2019 an den zuständigen Netzbetreiber 
übermittelt werden. Dazu zählen insbesondere Meldun-
gen über die selbst verbrauchten Strommengen aus EEG-
Anlagen und Angaben dazu, ob Voraussetzungen für eine 
verminderte EEG-Umlage vorliegen. Dazu stellen Netzbe-
treiber entsprechende Formulare zur Verfügung.

Inserieren auch Sie im

Maaßen-Nagel-Straße 6 · 25709 Marne · Tel. 04851 - 9535820 · Fax 04851 - 9535830 
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Tariflöhne in der Landwirtschaft
Lohnanpassung nach Bundesempfehlung

Nachdem die letzte Vergütungserhöhung in den landwirt-
schaftlichen Tarifverträgen am 01.07.2014 erfolgte und 
die Lohn- und Gehaltstarifverträge von der Gewerkschaft 
zum 30.06.2015 gekündigt worden waren, kam es nun zu 
keinem neuen Tarifabschluss. 

Im Dezember 2017 haben der Gesamtverband der Ar-
beitgeberverbände GLFA und die IG BAU dann schließlich 
eine Bundesempfehlung Landwirtschaft zur Tarifsituation 
abgeschlossen. In dieser Empfehlung war neben einer 
linearen Lohnerhöhung auch eine Vereinbarung zur Ar-
beitszeitflexibilisierung enthalten. Da die Tarifhoheit bei 
den regionalen Landesverbänden liegt, musste die Bun-
desempfehlung Landwirtschaft durch landesspezifische 
Tarifabschlüsse verbindlich vereinbart werden. Nach inten-
siven Gesprächen mit der Gewerkschaft einigte man sich 
auf eine Formulierung, die den Interessen beider Seiten 
Rechnung trägt. Die Tarifparteien verständigten sich dabei 
auf eine Anhebung der Stundenlöhne bei den Landarbei-
tern und der Ausbildungsvergütung. 

Erhöhung für Landarbeiter

Da sich die Tabellenwerte der Löhne und Gehälter seit 
dem 01.07.2014 nicht erhöht haben, wurden diese Ta-
bellenwerte vorab um 3 % angehoben. Zum 01.01.2018 
erfolgte gemäß der Bundesempfehlung eine Erhöhung 
um weitere 3 %. Ab dem 01.01.2019 erfolgt eine weitere 
Erhöhung um 2,5 % sowie ab dem 01.01.2020 um wei-
tere 1,5 %. Damit ist die auf Bundesebene verhandelte 
Empfehlung vollständig umgesetzt worden. Zudem ist das 
Weihnachtsgeld mit 256 €€ an den Bundesschnitt ange-
passt worden.

In den Lohngruppen 1a und 1b ist die Lohnentwicklung 
abweichend. In der Lohngruppe 1a bleibt der Lohn zum 
01.01.2018 auf dem Niveau von 9,10 €. In dieser Höhe 
war er zuletzt bereits nach dem Tarifvertrag zur Regelung 
der Mindestentgelte für Arbeitnehmer in der Land- und 
Forstwirtschaft sowie im Gartenbau (TV Mindestentgelt) 
zu zahlen. Eine prozentuale Steigerung findet in dieser 
Lohngruppe in den folgenden Jahren nicht statt. In der 
Lohngruppe 1a gilt stattdessen ab dem 01.01.2019 der 
gesetzliche Mindestlohn nach dem Mindestlohngesetz. 
In der Lohngruppe 1b ist rückwirkend zum 01.01.2018 
eine pauschale Anhebung auf 9,25 € vereinbart worden. 

Danach steigt der Lohn entsprechend der vereinbarten Er-
höhungen um 2,5 % zum 01.01.2019 und weitere 1,5 % 
zum 01.01.2020. 

In diesen Lohngruppen hat es zudem eine Korrektur bei 
der Einordnung der Arbeitnehmer gegeben. Die Lohn-
gruppe 1a gilt nun neu für Arbeitnehmer bis zu einer un-
unterbrochenen Betriebszugehörigkeit von bis zu vier Mo-
naten. Die Lohngruppe 1b bezieht sich auf Arbeitnehmer 
mit einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von 
mehr als vier Monaten. 

Der Lohntarifvertrag für Landarbeiter hat grundsätzlich 
eine Laufzeit bis zum 30.06.2020. 

Die Erhöhungen wirken sich nur auf die tariflichen Vergü-
tungen aus. Sollte bereits eine übertarifliche Vergütung 
bezahlt werden, kann diese auf die Tariferhöhungen an-
gerechnet werden. Ebenso verhält es sich mit der vom 
Arbeitgeberverband in 2016 empfohlenen freiwilligen Er-
höhung von mindestens 1,5 %. Sofern ein Arbeitgeber 
die freiwillige Erhöhung umgesetzt hat, kann auch diese 
bei der aktuellen Tarifsteigerung in Anrechnung gebracht 
werden. 

Auszubildende und Praktikanten 

Ebenfalls rückwirkend zum 01.01.2018 werden die Aus-
bildungsvergütungen in den Ausbildungsberufen „Land-
wirt/in“ und „Hauswirtschafter/in als Beruf der Landwirt-
schaft“ deutlich erhöht, um im Vergleich zu den anderen 
grünen Branchen und dementsprechend im Wettbewerb 
um geeignete Bewerber nicht abgehängt zu werden. Dies 
entspricht ebenfalls der Vereinbarung aus der Bundesemp-
fehlung, in der man übereingekommen war die Ausbil-
dungsvergütung überproportional zu erhöhen, Rückwir-
kend ab dem 01.01.2018 gelten für Auszubildende in den 
Ausbildungsberufen „Landwirt/-in“ und „Hauswirtschaf-
ter/in als Beruf der Landwirtschaft“ folgende Tariflöhne:

Lohngruppen ab 
01.01.2018 

 

ab 
01.01.2019 

ab 
01.01.2020

1a 9,10 Gesetzlicher 
Mindestlohn

Gesetzlicher 
Mindestlohn

1 b 9,25 9,48 9,62

2 10,42 10,68 10,84

3 11,72 12,02 12,20

4 12,54 12,85 13,05

5 13,46 13,80 14,01

Landwirtschaftliche Bauwerke  Behälterbau

Gülle-Biogasanlagen  Wohn- u. Gewerbebau

Am Bullweg 4   25873 Oldersbek
Telefon: 04848 - 901036 
Telefax: 04848 - 901037
stolberg@stolberg-ingenieure.de
www.stolberg-ingenieure.de

Inserieren
auch Sie im

Maaßen-Nagel-Str. 6
25709 Marne

Tel. 04851 - 9535820
Fax 04851 - 9535830
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Rückwirkend ab dem 01.01.2018 gelten für Auszubildende 
in den Ausbildungsberufen „Landwirt/-in“ und „Hauswirt-
schafter/in als Beruf der Landwirtschaft“ folgende Tariflöhne:

Die Vergütung für Praktikanten in den Bereichen Landwirt-
schaft und ländliche Hauswirtschaft ist mit angepasst wor-
den. Ab dem 01.01.2018 erhalten Praktikanten ohne ein-
schlägige fachpraktische Vorkenntnisse 715 € monatlich. 
Praktikanten mit einschlägigen fachpraktischen Vorkennt-

nissen erhalten 792 € im Monat. 

Soweit Auszubildenden oder Praktikanten ganz oder teil-
weise Kost und Wohnung gewährt wird, ist im Tarifvertrag 
weiterhin vorgesehen, die in der jeweils geltenden Sozial-
versicherungsentgeltverordnung (Sachbezugsverordnung) 
festgesetzten Werte anzusetzen und von den vereinbarten 
Vergütungen abzuziehen.

Der Tarifvertrag für die Auszubildenden und Praktikanten 
hat eine Laufzeit bis zum 30.06.2020.

Nicolai Wree
Bauernverband Schleswig-Holstein

JOHANNES KLINGER GmbH & Co. KG
25746 Heide

Telefon 0481 - 8560-0

Auch nach Geschäftsschluss erreichbar:
Claus Schmidt Tel. 0151 - 16119061

E-Mail: schmidt@klingerkg.de

Ihr zuverlässiger & preiswerter Lieferant
vor Ort

Diesel   Heizöl   Premium Heizöl
Markenschmierstoffe   NORDGAS-Flüssiggas

BÜRO WALTER THEDENS  & SOHN
Inhaber: Holger Thedens e.K.

Fachmakler für Land- und Forstwirtschaft in 3. Generation

Öffentlich bestellter Versteigerer
D-25795 Weddingstedt, Am Pool 3 
Tel.: 0481 - 5526   Fax: 0481 - 88223

E-Mail: immo-thedens@t-online.de

Wir bieten Ihnen unsere vertrauensvolle
Dienstleistung bei Verkauf, Verpachtung,
Verwaltung Ihrer LN-Flächen sowie
gesamter Betriebe an.

Doch kein Persilschein für Tierschutzaktivisten – 
Stalleinbrüche werden bestraft

Mit dem Beschluss vom 4. September 2018 (Az.: 2 Rv 26 Ss 
145/18) des Oberlandesgerichts (OLG) Stuttgart wurde dem 
Ansinnen radikaler Tierschützer eine Absage erteilt, Stallein-
brüche mit fragwürdigen tierschutzpolitischen Gründen zu 
rechtfertigen. Das in diesem Verfahren letztinstanzliche Ge-
richt setzt damit einen wichtigen Gegenpunkt zu anderen 
umstrittenen Urteilen, bei welchen der durch das Eindringen 
und Filmen verwirklichte Hausfriedensbruch nicht sanktioniert 
worden war.

In der Sache ging es um Tierrechtsaktivisten aus Tübingen, 
die planten, in mehrere Putenställe im Raum Schwäbisch Hall 
einzusteigen. Erklärtes Ziel war es, Videoaufnahmen und Bild-
material von tierschutzwidrigen Zuständen für Kampagnen 
beziehungsweise zur Weitergabe an Journalisten zu erlan-
gen. Bevor in weitere Anlagen eingedrungen werden konnte, 
wurden die Täter bereits bei ihrem ersten nächtlichen Stallein-
bruch am 11. Mai 2015 durch den Landwirt ertappt, von die-
sem gestellt und an die Polizei übergeben.  Dass es sich bei 

den Übergriffen der selbst ernannten Tierrechtler nicht bloß 
um Kavalierdelikte handelt, wird an dem beängstigenden Ta-
thergang dieses konkreten Falles deutlich: Die maskierten Tier-
schützer brachen nachts in den Putenmastbetrieb ein. Durch 
einen Bewegungsmelder wurde der Putenhalter alarmiert. 
Als der so aus dem Schlaf gerissene Betriebsleiter herbeieilte, 
kam es zu Handgreiflichkeiten. Der hierbei verletzte Landwirt 
wollte daraufhin die Flucht in seine Wohnung antreten, wurde 
jedoch von dem Hauptangeklagten verfolgt, der glaubte sei-
ne Wärmebildkamera dem Landwirt abjagen zu müssen. Der 
„Aktivist“ setzte sodann CS-Reizgas gegen den Landwirt ein, 
als dieser versuchte, ihn am Zutritt zum Wohnhaus zu hindern, 
in dem er mit seiner Ehefrau und zwei kleinen Kindern wohnt.

Sowohl durch das Urteil des Amtsgerichts Schwäbisch Hall als 
auch im Berufungsverfahren vor dem Landgericht Heilbronn 
wurden die Angeklagten wegen Hausfriedensbruchs gemäß 
§ 123 StGB verurteilt. Der bloße Verdacht beziehungsweise 
die Erwartung, dass man zur Aufdeckung vermeintlicher Tier-

Bauernverband Schleswig-Holstein e.V. im Internet

www.bauern.sh

 
Ebenfalls rückwirkend zum 01.01.2018 werden die 
Ausbildungsvergütungen in den Ausbildungsberufen 
„Landwirt/in“ und „Hauswirtschafter/in als Beruf der 
Landwirtschaft“ deutlich erhöht, um im Vergleich zu 
den anderen grünen Branchen und dementspre-
chend im Wettbewerb um geeignete Bewerber nicht 
abgehängt zu werden. Dies entspricht ebenfalls der 
Vereinbarung aus der Bundesempfehlung, in der 
man übereingekommen war die Ausbildungsvergü-
tung überproportional zu erhöhen,  
 
Rückwirkend ab dem 01.01.2018 gelten für Auszubil-
dende in den Ausbildungsberufen „Landwirt/-in“ und 
„Hauswirtschafter/in als Beruf der Landwirtschaft“ 
folgende Tariflöhne: 
 
 

1. Ausbil- 
dungsjahr 

2. Ausbil- 
dungsjahr 

3. Ausbil- 
dungsjahr 

 
676,50 € 

 
715,- € 

 
792,- € 

 
 
Die Vergütung für Praktikanten in den Bereichen 
Landwirtschaft und ländliche Hauswirtschaft ist mit 
angepasst worden. Ab dem 01.01.2018 erhalten 
Praktikanten ohne einschlägige fachpraktische Vor-
kenntnisse 715 € monatlich. Praktikanten mit ein-
schlägigen fachpraktischen Vorkenntnissen erhalten 
792 € im Monat.  
 
Soweit Auszubildenden oder Praktikanten ganz oder 
teilweise Kost und Wohnung gewährt wird, ist im Ta-
rifvertrag weiterhin vorgesehen, die in der jeweils 
geltenden Sozialversicherungsentgeltverordnung 
(Sachbezugsverordnung) festgesetzten Werte anzu-
setzen und von den vereinbarten Vergütungen abzu-
ziehen. 
 
Der Tarifvertrag für die Auszubildenden und Prakti-
kanten hat eine Laufzeit bis zum 30.06.2020. 
 

Nicolai Wree 
Bauernverband Schleswig-Holstein e.V: 
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ORIGINAL
BEHAM

Stalltechnik für Rinder und Schweine

Direkt vom Hersteller

www.duraeumat.de
Tel. 04533 / 204-0

QS-Leitfäden für 2019 
veröffentlicht

(DBV) Seit dem 3. Dezember 2018 können die für 2019 
gültigen QS-Leitfäden unter https://www.q-s.de/doku-
mentencenter/dokumente-gueltig-ab-01-01-2019.html 
heruntergeladen werden. Zudem stehen dort auch die 
Checklisten für Audits, die 
ab dem 1. Januar 2019 
durchgeführt werden, 
zum Download bereit.

missstände in der Mastanlage beitrage, genügen zur Recht-
fertigung der kriminellen Vorgehensweise gerade nicht. Die 
Revision zum OLG Stuttgart von einem der Verurteilten wurde 
durch den 2. Strafsenat des Gerichts nun als unbegründet ver-
worfen, weil das Urteil der Vorinstanz ohne Rechtsfehler und 
daher richtig sei.

Angemerkt: Aus Sicht der Landwirtsfamilien ist die Entschei-
dung des OLG Stuttgart zu begrüßen, mit Blick auf die Rechts-
staatlichkeit der deutschen Strafjustiz jedoch auch überfällig. 
Dieses Bekenntnis zum Gewaltmonopol des Staates und zur 
effektiven Durchsetzung des Rechtsgüterschutzes war vom 
Bauernverband immer gefordert worden. Der Richterspruch 
liegt damit auf einer Linie mit der Rechtsauffassung des Be-
rufsstandes, dass Tierschutz in den Händen der Tierhalter liegt, 
in dem vom demokratischen Gesetzgeber detailliert vorgege-
benen Rahmen realisiert und durch die Veterinärbehörden 
wirksam kontrolliert wird. In diesem funktionierenden Kon-
zept darf kein Raum für radikalpolitisch motivierte Straftäter 
sein, die meinen, sich unter dem Deckmantel des Tierschutzes 
über das Strafgesetzbuch hinwegsetzen zu dürfen.

Umso wichtiger bleibt es, dass die Bundesregierung an ihre 
Versprechung aus dem Koalitionsvertrag erinnert wird, wo 
festgeschrieben wurde, dass Einbrüche in Tierställe als Straftat-
bestand effektiv geahndet werden sollen. Der Bauernverband 
wird die Erfüllung dieser Verpflichtung gegenüber der Land-
wirtschaft weiterhin mit Nachdruck einfordern.

Dr. Lennart Schmitt 
Bauernverband Schleswig-Holstein



12 13

Kreis-LandFrauen-
Verband

Dithmarschen e.V.

Für das Neue Jahr ein neues Hoffen,
Altes endlich abgelegt,
Für Neues frisch und offen,
Die Spuren sind gelegt.

Neues Hoffen

Die Natur wird immer wieder grün
Und auch im Herzen kann es wieder blühn.
Sei froh für so viel altes Leben,
Das du dem neuen Jahr kannst übergeben.

© Monika Minder

Auch in den Dithmarscher LandFrauenvereinen sind die Spu-
ren gelegt. Die neuen Programme für das Jahr 2019 sind ver-
teilt, Jahreshauptversammlungen stehen an und in manchen 
Vereinen Veränderungen im Vorstand. Immer mit dem Ziel, 
den Mitgliedern interessante und auch lehrreiche Veranstal-
tungen zu bieten. Der Kreis-LandFrauen-Verband konnte wie-
der Gerhild Liehmann-Kress gewinnen für die Folgebelehrung 
nach dem Infektionsschutz. Dieser Kurs ist wichtig für alle, die 
Lebensmittel herstellen und in Verkehr bringen. Anmeldungen 

bitte über die Ortsvereine an den KLFV. Das Kreisseminar wen-
det sich an diejenigen, die in den Ortsvereinen für die Fotos 
zuständig sind. Das Interesse daran war so groß, dass zwei 
Termine angeboten werden, die auch schon ausgebucht sind.

Kultureller Höhepunkt des Jahres wird das Musical „My Fair 
Lady“ im Elbeforum in Brunsbüttel. Die Theater-AG unter Lei-
tung von Silvia Vogt hat sich bereit erklärt, eine Vorstellung am 
12.09.2019 nur für die LandFrauen zu geben.

100 Tage Kohlregentin

(Bente Christin I. und Hepke I. im Gespräch mit Bürgervorste-
her Michael Kunkowski während des Neujahrsempfangs der 
Stadt Brunsbüttel. Foto: Wohlenberg)

Seit September 2018 ist die neue Kohlregentin Hepke Nöhren-
berg (24) im Amt. An der Seite von Bente Christin Borwieck 
hat sie mittlerweile viele Termine wahrgenommen. Es begann 
mit ihrer Amtseinführung und einem Fotoshooting für die Au-
togrammkarten und die Öffentlichkeitsarbeit, dann folgte die 
Kohltagenachlese und Gastauftritte bei anderen „Königinnen“ 
wie z.B. bei den Pellkartoffeltagen in Hohenlockstedt. Zuletzt 
zeigten sich Bente Christin I. und Hepke I. beim Neujahrsemp-
fang der Stadt Brunsbüttel. Dabei immer wieder mit dem An-
liegen unterwegs, Werbung für die Region Dithmarschen zu 
machen.

Hepke ist auf dem elterlichen Hof in Brickeln mit der Landwirt-
schaft aufgewachsen und hat danach die Ausbildung in Ha-
demarschen als hauswirtschschaftliche Betriebsleiterin abge-
schlossen. Nach 2 Jahren Arbeit in der Gastronomie kehrte sie 

zurück zur Landwirtschaft, wo sie hauptsächlich für das Melken 
zuständig ist.

Frage an Hepke I.: Der Bezug zur Landwirtschaft ist Dir ja in die 
Wiege gelegt worden, wie kamst Du jetzt aber zum Kohl?
Antwort: Durch die früheren Kohlregentinnen Freia und An-
gelina wurde ich auf das Amt aufmerksam. Ich habe mich be-
worben und war der Meinung, dass es für mich eine passende 
Aufgabe sein könnte. 
Frage: Und hat sich das bestätigt nach gut einem Vierteljahr?
Antwort: Ein ganz klares JA! Zusätzlich zum theoretischen Wis-
sen möchte ich auch gerne handfeste Erfahrungen beim Kohl-
putzen und in der Kohlernte machen.
Frage: Die nächsten großen Auftritte?
Antwort: Nach der Grünen Woche in Berlin sind wir beim 
Hohnbeer in Heide und am Rosenmontag in Marne präsent.

Für das perfekte Aussehen der Kohlregentinnen in der Öffent-
lichkeit sind hauptsächlich 
zwei Frauen zuständig. Elfrie-
de Hayn kümmert sich schon 
seit 2006 um die Trachten der 
Kohlregentinnen. Manchmal 
reichen Änderungen an der 
Kleidung, aber wenn die Grö-
ßen zu unterschiedlich sind, 
dann muss auch schon mal 
eine neue Tracht geschneidert 
werden, wie jetzt für Hepke 
I. Mittlerweile verfügt Elfriede 
Hayn deshalb über einen gro-

Foto ©_Dithmarschen_
Tourismus_e.V.-M.Schittek
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Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

Zünden Sie den Finanzierungsturbo!

Mit VR Smart express finanzieren Sie neue 
und gebrauchte Objekte turboschnell - vom 
Stapler bis zum Lkw. Möglich macht´s die 
automatisierte Finanzierungsentscheidung in 
nur 3 Minuten noch während des Beratungs-
gesprächs. Ihren Vertrag gibt´s direkt mit 
dazu. Turboschnell erfolgt auch die Auszah-
lung: Schon innerhalb von 24 Stunden wird 
der Finanzierungsbetrag bereitgestellt.

Anschnallen, los geht´s - 
jetzt bei Ihrer VR Bank Westküste.

Empfohlen durch:

ßen Fundus an roten und schwarzen Trachten.
Und für die tadellosen Frisuren ist seit 2007 der Friseursalon Ret-
tig aus Marne zuständig, während der Kohltage jeden Morgen. 
Für die großen Auftritte wird zunächst die Tracht angezogen und 
danach geht es zum „Haare machen“ zu Nicole Rettig. Diese 
Reihenfolge garantiert, dass die Frisur den ganzen Tag über hält.

Frage an Hepke: Nach 100 Tagen Erfahrung als Kohlregentin, 
würdest Du Dich wieder dafür entscheiden?
Antwort: Ja!
Letzte Frage: Magst du noch Kohl essen, bzw. was isst Du am 
liebsten?
Antwort: Ja, ich mag immer noch gerne Kohl essen, am liebs-
ten die Kohlpfanne meiner Mutter und die Kohlrouladen meiner 
Oma. Selber koche ich gerne Rosenkohl, schön mit ausgelasse-
nen Speckwürfeln.

Das Gespräch mit der Kohlregentin
führte Hilde Wohlenberg für den KLFV

Termine 2019:

25.02.2019 um 19.00 Uhr Delegiertenversammlung 
 des KLFV Dithmarschen
11.03.2019 um 19.00 Uhr im „Hotel zur Linde“, Meldorf
 Hygienebelehrung mit Gerhild Liehmann-Kress        
23.03.2019 Kreisseminar „Wie gelingen Handyfotos?“
 in der Linde, Meldorf
10.04.2019 Kreisseminar „Wie gelingen Handyfotos?“
 in der Linde, Meldorf
03.06.2019 Tag der Milch 
24.06.2019 Arbeitstagung des KLFV
12.09.2019 um 19.00 Uhr Sonderaufführung des Musicals 
 MY FAIR LADY im Elbeforum in Brunsbüttel
17.09.2019 Kohlanschnitt

Termine des Landesverbandes

13.03.2019 Vertreterinnenversammlung in den 
                     Holstenhallen in Neumünster
28.03.2019 Boys Day – LandFrauen machen Jungs fit für   
                     den Haushalt. Wer Interesse hat, Schülern an 
          einem Tag die Hauswirtschaft nahezubringen,   
 melde sich bitte beim Landesverband.
15.05.2019 LandFrauentag in Neumünster, Gast der Fest-  
 veranstaltung ist der Schauspieler Till Demtro-  
 eder, der u. a. Botschafter für die Medienkam-  
 pagne „Schaut hin“,  „Ein Herz für Kinder“,
 die Welthungerhilfe und für die „Deutsche
 Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger“ ist.

                         Für den Kreisvorstand Hilde Wohlenberg   
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Ausbaumaterial

Kohlkistenholz

Eichenspaltpfähle

Bauholz

Stahltrapezbleche

Wellplatten

druckimpr. Gartenholz

Sicherheits-Leihnetze

Halblatten

Bauernverband fordert deutliche
Änderungen im Wolfsmanagement

„Wir müssen angesichts der Bilder von toten und verletzten 
Tieren sachlich darüber diskutieren, ob Schleswig-Holstein ein 
geeigneter Lebensraum für den Wolf ist und prüfen, ob seine 
Wiederansiedlung wirklich vereinbar ist mit der Lebenswirklich-
keit der Menschen, mit Landwirtschaft, Tourismus oder Küsten-
schutz“, machte Verbandspräsident Werner Schwarz deutlich. 
Wie auch die aktuellen Fälle zeigen, stellt eine Rückkehr des 
Wolfes die Weidetierhalter vor zum Teil existenzbedrohende He-
rausforderungen. Dabei gehe es den Betroffenen nicht allein um 
eine finanzielle Entschädigung, sondern insbesondere darum, 
ihre Tiere tiergerecht, gesund und unversehrt halten zu können. 
Sei dies nicht gewährleistet, müsse eine gezielte Entnahme des 
Wolfes möglich sein. Der Landesvorstand hat zudem sein im Jahr 
2015 verabschiedetes Positionspapier konkretisiert und der ver-
schärften Situation angepasst.

Insbesondere bekräftigt der Berufsstand folgende Forderungen:

1. Es ist eine sachliche Grundsatzdiskussion darüber zu führen, 
ob das Land Schleswig-Holstein überhaupt einen geeigne-
ten Lebensraum für Wölfe darstellen kann. Angesichts der 

hier vorherrschenden Kulturlandschaft, dem geringsten 
Waldanteil im Bundesgebiet, weitverbreiteter Weidehal-
tung und dem engmaschigen Verkehrs- und Wegenetz be-
stehen daran durchgreifende Zweifel.

2. Es ist konkret zu prüfen, ob eine Wiederansiedlung mit 
anderen Nutzungsinteressen der Gesellschaft (z.B. Sied-
lungsgebiete, Landwirtschaft, Tourismus, Verkehr und ins-
besondere Küstenschutz und Deichsicherheit) überhaupt 
vereinbar ist. Es ist eine sachgerechte Gewichtung der wi-
derstreitenden Interessen vorzunehmen.

3. Die Erfahrungen aus anderen Gebieten mit zunehmender 
Wolfsdichte in Deutschland und dem europäischen Ausland 
zeigen, dass alle denkbaren Schutzmaßnahmen und auch 
die Einzäunung nur unzureichend wirken und Wolfsrisse 
nicht zuverlässig verhindern. Es ist deshalb die Möglichkeit 
zu nutzen bzw. zu schaffen, Wölfe zu entnehmen, um er-
hebliche Schäden von der Weidetierhaltung abzuwenden. 
Einzäunungen sind insbesondere bei wechselnden Weide-
flächen und auf Deichflächen wirtschaftlich und faktisch 
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Mehr Lebenskomfort für Diabetiker
Die Landwirtschaftliche Krankenkasse (LKK) trägt seit 1. Janu-
ar 2019 die Kosten für die Versorgung mit dem Flash-Gluko-
se-Messsystem FreeStyle Libre. Mit diesem können Diabetiker 
ihren Blutzuckerwert jederzeit und beliebig häufig ablesen.

Für an Diabetes mellitus Erkrankte bedeutet dies vor allem 
eine bessere Kontrolle und Steuerung des Blutzuckerverlau-
fes. Außerdem soll eine Unter- oder Überzuckerung vermie-
den werden. Zwar ersetzt dieses System nicht vollständig 
die konventionelle Blutzuckermessung mit Lanzetten und 
Teststreifen, sie bietet den Betroffenen jedoch mehr Lebens-
komfort. Denn unter den Arbeitsbedingungen im Stall, auf 
dem Feld oder im Wald ist es nicht immer einfach, mehrmals 
täglich eine konventionelle Messung durchzuführen. Für das 

Flash-Glukose-Messsystem wird ein Sensor mit bis zu 14 Ta-
gen Laufzeit in das Unterhautfettgewebe des Oberarms ein-
gesetzt. Neben dem aktuellen Wert werden dem Nutzer ein 
Diagramm des Blutzuckerverlaufs der letzten acht Stunden 
und der sich daraus ergebende Trend des Blutzuckerwertes 
auf einem Lesegerät angezeigt. Die LKK übernimmt bei Vor-
liegen der Voraussetzungen auf Antrag des Versicherten die 
Kosten für das Lesegerät und für die Sensoren alle zwei Wo-
chen jeweils in Höhe von 60 Euro, maximal jedoch die tat-
sächlichen Kosten abzüglich der gesetzlichen Zuzahlung. Zur 
Beantragung ist der LKK oder dem Leistungserbringer eine 
ärztliche Verordnung vorzulegen.                                 

SVLFG

nicht darstellbar. Insbesondere dort ist die Ausbreitung bzw. 
Wiederansiedlung des Wolfes zu unterbinden. Dies schließt 
ein, dass Wolfsgebiete mit der Pflicht zur Einzäunung der 
Nutztiere dort nicht ausgewiesen werden.

4. Die Entschädigung von Nutztierrissen kann stets nur eine 
Notlösung sein. Den Weidetierhaltern geht es vielmehr dar-
um, ihren Tierbestand zu erhalten und ihre Tiere tiergerecht 
und gesund aufzuziehen. Soweit entschädigt wird, muss 
jedoch ein vollständiger Nachteilsausgleich erfolgen. Dies 
umfasst sowohl die Schäden bei verletzten, gehetzten, to-
ten und unauffindbaren Tieren als auch den Mehraufwand 
für Schutzmaßnahmen (Zäune, Herdenschutzhunde etc.).

5. Das System der Probenahme und Analyse bei Verdacht auf 
einen Wolfsriss weist erhebliche Unklarheiten und Unzu-
länglichkeiten auf. Ein geordnetes Verfahren ist notwendig. 

Im Interesse einer zügigen und zuverlässigen Aufklärung 
sind die Aufgaben der Rissgutachter insoweit eindeutig zu 
definieren und ihre Ausbildung ist zu intensivieren und zu 
verbessern. Die Zuverlässigkeit ist durch strenge persönliche 
Auswahl und Vereidigung der Gutachter zu gewährleisten. 
Des Weiteren muss dem Tierhalter die Möglichkeit einer ei-
genen Nachweisführung gegeben werden.

6. Die Aufnahme ins Jagdrecht ist ernsthaft in Betracht zu zie-
hen. Die Einbindung der Jägerschaft würde durch Begrün-
dung von Zuständigkeits- und Verantwortungsbereichen 
die Akzeptanz bei Jägern, Landwirten und Eigentümern 
fördern.

7. Gemeinsam mit den übrigen Bundesländern müssen Popu-
lationsentwicklung und Populationszusammenhänge über-
wacht und untersucht werden.

Kastration:
Bundestag stimmt für 

Fristverlängerung
Der Deutsche Bundestag hat am 29.11.2018 für die Frist-
verlängerung beim Thema betäubungslose Ferkelkastra-
tion gestimmt. DBV Präsident Rukwied betonte, dass die 
Bauern den geregelten Ausstieg aus der betäubungslosen 
Ferkelkastration wollen.

Die Branche müsse die Zeit nutzen, um pragmatische Lö-
sungen für alle Betriebe zu finden. „Unsere Priorität war 
nicht die Fristverschiebung, sondern die Verfügbarkeit 
praxistauglicher Lösungen“, so Rukwied. Der DBV fordert, 
unterschiedliche Verfahren zu etablieren, damit für alle 
Betriebe eine Lösung zur Verfügung steht. Dazu gehört 
aus Sicht des Bauernverbandes auch die Einführung der 
Lokalanästhesie. Dänemark und Schweden gehen diesen 
Weg bereits und hätten sich für die Lokalanästhesie als 
das praxistauglichste Verfahren entschieden. „Wir fordern 
gleiche Wettbewerbsbedingungen für unsere Bauern“, so 
DBV-Präsident Rukwied.

Der Bundesrat hat der endgültigen Fristverlängerung am 
14.12.2018 zugestimmt. 
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